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Amtsblatt für den Landkreis Starnberg

◆ Bekanntmachung über die Aufforderung zur 

Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl 

des Kreistags und des Landrats im Landkreis 

Starnberg am 16. März 2014

1. Durchzuführende Wahl

 Am Sonntag, dem 16. März 2014, fi ndet die 
Wahl von 60 Kreisräten und des Landrats 
statt.

2. Wahlvorschlagsträger

 Wahlvorschläge dürfen nur von Parteien und 
von Wählergruppen (Wahlvorschlagsträgern) 
eingereicht werden. Der Begriff der politi-
schen Partei richtet sich nach dem Gesetz 
über die politischen Parteien (Parteienge-
setz). Wählergruppen sind alle sonstigen 
Vereinigungen oder Gruppen natürlicher 
Personen, deren Ziel es ist, sich an Gemein-
de wahlen zu beteiligen. Parteien und Wäh-
ler gruppen, die verboten sind, können keine 
Wahlvorschläge einreichen.

3. Aufforderung zur Einreichung von 

Wahlvorschlägen

3.1 Die Wahlvorschlagsträger werden zur Ein-
reichung von Wahlvorschlägen aufgefordert. 
Die Wahlvorschläge können ab Erlass dieser 
Bekanntmachung, jedoch spätestens am 

Donnerstag, den 23. Januar 2014 (52. Tag 

vor dem Wahltag), 18:00 Uhr, dem Wahl-
leiter zugesandt oder während der allgemei-
nen Dienststunden im Landratsamt 
Starnberg, Strandbadstraße 2, Zimmer 227, 
übergeben werden. 

 Jeder Wahlvorschlagsträger darf nur einen 
Wahlvorschlag einreichen.

3.2 Werden mehrere gültige Wahlvorschläge 
eingereicht, fi ndet die Wahl

– des Kreistags nach den Grundsätzen der 
Verhältniswahl,

– des Landrats nach den Grundsätzen der 
Mehrheitswahl mit Bindung an die sich be-
werbenden Personen statt.

3.3 Wird kein oder nur ein gültiger Wahlvor-
schlag eingereicht, fi ndet die Wahl

– des Kreistags nach den Grundsätzen der 
Mehrheitswahl,

– des Landrats nach den Grundsätzen der 
Mehrheitswahl ohne Bindung an sich bewer-
bende Personen statt.

4. Wählbarkeit zur Kreisrätin/zum Kreisrat

4.1 Für das Amt eines Kreisrats ist jede Person 
wählbar, die am Wahltag

– Deutsche im Sinn des Art. 116 Abs. 1 des 
Grundgesetzes oder Staatsangehörige der 
übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union ist;

– das 18. Lebensjahr vollendet hat;
– seit mindestens drei Monaten im Landkreis 

eine Wohnung hat, die nicht ihre Haupt-
wohnung sein muss, oder ohne eine Woh-
nung zu haben sich im Landkreis gewöhnlich 
aufhält. Wer die Wählbarkeit infolge Weg-
zugs verloren hat, jedoch innerhalb eines 
Jahres seit dem Wegzug in den Landkreis 
zurückkehrt, ist mit dem Zuzug wieder wähl-
bar.

4.2 Von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist eine 
Person, die nach Art. 21 Abs. 2 GLKrWG 
nicht wählbar ist.

5. Wählbarkeit zum Landrat

5.1 Für das Amt des Landrats ist jede Person 
wählbar, die am Wahltag

– Deutsche im Sinn des Art. 116 Abs. 1 des 
Grundgesetzes ist;

– das 18. Lebensjahr vollendet hat.
– Für die Wahl zum Landrat kann auch eine 

Person gewählt werden, die weder eine 
Wohnung noch ihren gewöhnlichen Aufent-
halt im Landkreis hat.

5.2 Von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist eine 
Person, die nach Art. 39 Abs. 2 GLKrWG 
nicht wählbar ist. Zum Landrat kann außer-
dem nicht gewählt werden, wer am Tag des 
Beginns der Amtszeit das 65. Lebensjahr 
vollendet hat (Hinweis: Für die Wahlen ab 
2020 gilt das 67. Lebensjahr).

6. Aufstellungsversammlungen

6.1 Alle sich bewerbenden Personen werden 
von einer Partei oder einer Wählergruppe in 
einer Versammlung aufgestellt, die zu die-
sem Zweck für den gesamten Wahlkreis ein-
zuberufen ist.

 Diese Aufstellungsversammlung ist
– eine Versammlung der Anhänger einer Partei 

oder Wählergruppe,
– eine besondere Versammlung von Dele-

gierten, die von Mitgliedern einer Partei oder 
Wählergruppe für die bevorstehende Auf-
stellung sich bewerbender Personen gewählt 
wurden, oder

– eine allgemeine Delegiertenversammlung, 
die nach der Satzung einer Partei oder einer 
Wählergruppe allgemein für bevorstehende 
Wahlen bestellt wurde.

 Die Mehrheit der Mitglieder einer allgemei-
nen Delegiertenversammlung darf nicht frü-
her als zwei Jahre vor dem Monat, in dem 
der Wahltag liegt, von den Mitgliedern einer 
Partei oder einer Wählergruppe gewählt wor-
den sein, die im Zeitpunkt der Wahl der 
Delegierten im Wahlkreis wahlberechtigt
waren.

 Die Teilnehmer der Aufstellungsversamm-
lung müssen im Zeitpunkt ihres Zusammen-
tritts im Wahlkreis wahlberechtigt sein. Die 
Aufstellungsversammlung darf nicht früher 
als 15 Monate vor dem Monat stattfi nden,
in dem der Wahltag liegt.

 Die sich bewerbenden Personen werden in 
geheimer Abstimmung gewählt. Jede an der 
Aufstellungsversammlung teilnahmeberech-
tigte und anwesende Person ist hierbei vor-
schlagsberechtigt. Den sich für die Aufstel-
lung bewerbenden Personen ist Gelegenheit 
zu geben, sich und ihr Programm der Ver-
sammlung in angemessener Zeit vorzustellen.

6.2 Ersatzleute, die für den Fall des Ausschei-
dens einer sich bewerbenden Person in den 
Wahlvorschlag nachrücken, sind in gleicher 
Weise wie sich bewerbende Personen auf-
zustellen.

6.3 Mehrere Wahlvorschlagsträger können ge-
meinsame Wahlvorschläge einreichen. Ge-
meinsame Wahlvorschläge sind in einer ge-

meinsamen Versammlung aufzustellen
(bei der Landratswahl siehe auch Nr. 6.5). 
Die Einzelheiten vereinbaren die Wahl-
vorschlagsträger.

6.4 Bei Kreistagswahlen kann die Versammlung 
beschließen, dass sich bewerbende Per-
sonen zweimal oder dreimal auf dem 
Stimmzettel aufgeführt werden sollen.

6.5 Besonderheiten bei der Landratswahl:
 Soll eine Person von mehreren Wahlvor-

schlagsträgern als sich gemeinsam bewer-
bende Person aufgestellt werden, sind fol-
gende Verfahrensarten möglich:

6.5.1 Die sich bewerbende Person wird in einer 
gemeinsamen Aufstellungsversammlung der 
Parteien und der Wählergruppen aufgestellt, 
die einen gemeinsamen Wahlvorschlag ein-
reichen.

6.5.2 Die Parteien und die Wählergruppen stellen 
eine sich bewerbende Person in getrennten 
Versammlungen auf und reichen getrennte 
Wahlvorschläge ein. Eine von mehreren 
Versammlungen aufgestellte Person muss 
gegenüber dem Wahlleiter schriftlich erklä-
ren, ob sie als sich gemeinsam bewerbende 
Person auftreten will oder, falls diese Mög-
lichkeit beschlossen wurde, ob sie sich nicht 
auf allen Wahlvorschlägen bewerben will.

7. Niederschriften über die Versammlung

7.1 Über die Aufstellungsversammlung ist eine 
Niederschrift zu fertigen. Aus der Nieder-
schrift muss ersichtlich sein:

– die ordnungsgemäße Ladung zur Aufstel-
lungsversammlung,

– Ort und Zeit der Aufstellungsversammlung,
– die Zahl der teilnehmenden Personen,
– bei einer allgemeinen Delegiertenversamm-

lung die Erklärung, dass die Mehrheit der 
Delegierten nicht früher als zwei Jahre vor 
dem Monat, in dem der Wahltag liegt, von 
den Mitgliedern einer Partei oder einer 
Wählergruppe gewählt worden ist, die im 
Zeitpunkt der Wahl der Delegierten im 
Wahlkreis wahlberechtigt waren,

– der Verlauf der Aufstellungsversammlung,
– das Wahlverfahren, nach dem die sich be-

werbenden Personen gewählt wurden,
– die Ergebnisse der Wahl der sich bewerben-

den Personen, ihre Reihenfolge und ihre et-
waige mehrfache Aufführung,

– auf welche Weise ausgeschiedene sich be-
werbende Personen ersetzt werden, sofern 
die Aufstellungsversammlung Ersatzleute 
aufgestellt hat,

– bei der Kreistagswahl Angaben über einge-
gangene Listenverbindungen.

7.2 Die Niederschrift ist von der die Aufstel-
lungsversammlung leitenden Person und 
zwei Wahlberechtigten, die an der Ver-
sammlung teilgenommen haben, zu unter-
schreiben. Jede wahlberechtigte Person darf 
nur eine Niederschrift unterzeichnen. Auch 
sich bewerbende Personen dürfen die 
Niederschrift unterzeichnen, wenn sie an der 
Versammlung teilgenommen haben.

7.3 Der Niederschrift muss eine Anwesenheits-
liste beigefügt sein, in die sich diejenigen 
Wahlberechtigten mit Namen, Anschrift und 
Unterschrift eingetragen haben, die an der 
Versammlung teilgenommen haben.

7.4 Die Niederschrift mit der Anwesenheitsliste 
ist dem Wahlvorschlag beizulegen.

8. Inhalt der Wahlvorschläge

8.1 Bei Kreistagswahlen darf jeder Wahlvor-
schlag höchstens so viele sich bewerbende 
Personen enthalten, wie Kreisräte zu wählen 
sind.

 In unserem Landkreis darf daher ein Wahl-
vorschlag höchstens 60 sich bewerbende 
Personen enthalten. Wenn sich bewerbende 
Personen im Wahlvorschlag mehrfach aufge-
führt werden, verringert sich die Zahl der 
sich bewerbenden Personen entsprechend.

 Sich bewerbende Personen dürfen bei 
Wahlen für ein gleichartiges Amt, die am sel-
ben Tag stattfi nden, nur in einem Wahlkreis 
aufgestellt werden. Sie dürfen bei einer 
Wahl nur in einem Wahlvorschlag benannt 
werden. Bei Landratswahlen darf jeder 
Wahlvorschlag nur eine sich bewerbende 
Person enthalten.

8.2 Jeder Wahlvorschlag muss den Namen der 
Partei oder der Wählergruppe als Kennwort 
tragen. Gemeinsame Wahlvorschläge müs-
sen die Namen sämtlicher daran beteiligter 
Parteien oder Wählergruppen tragen. 

 Kurzbezeichnungen, bei denen der Name der 
Partei oder der Wählergruppe nur durch eine 
Buchstabenfolge oder in anderer Weise aus-
gedrückt wird, reichen als Kennwort aus. 
Dem Kennwort ist eine weitere Bezeichnung 
beizufügen, wenn das zur deutlichen Unter-
scheidung der Wahlvorschläge erforderlich 
ist.

 Wird ein Wahlvorschlag ohne Kennwort ein-
gereicht, gilt der Name des Wahlvor-
schlagsträgers als Kennwort, bei einem ge-
meinsamen Wahlvorschlag gelten die 
Namen sämtlicher daran beteiligter Parteien 
oder Wählergruppen in der im Wahlvorschlag 
genannten Reihenfolge als Kennwort. 

 Enthalten gemeinsame, aber getrennt einge-
reichte Wahlvorschläge zur Landratswahl 
kein oder kein gemeinsames Kennwort, gel-
ten die Kennworte der Wahlvorschläge in al-
phabetischer Reihenfolge als gemeinsames 
Kennwort.

8.3 Organisierte Wählergruppen haben einen 
Nachweis über die Organisation vorzulegen, 
wenn sie als organisiert behandelt werden 
sollen.

8.4 Jeder Wahlvorschlag soll einen Beauftragten 
und seine Stellvertretung bezeichnen, die im 
Landkreis wahlberechtigt sein müssen. Fehlt 
diese Bezeichnung, gilt der erste Unter-
zeichner als Beauftragter, der zweite als sei-
ne Stellvertretung. Der Beauftragte ist be-
rechtigt, verbindliche Erklärungen zum 
Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzu-
nehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung 
des Beauftragten.

8.5 Jeder Wahlvorschlag muss die Angabe 
sämtlicher sich bewerbender Personen in er-
kennbarer Reihenfolge entsprechend der 
Aufstellung in der Niederschrift über die 
Aufstellungsversammlung nach Familien-
name, Vorname, Tag der Geburt, Ge-
schlecht, Beruf oder Stand und Anschrift 
enthalten.

8.6 Angegeben werden können kommunale 
Ehrenämter und im Grundgesetz und in der 
Verfassung vorgesehene Ämter, falls diese 
in den Stimmzettel aufgenommen werden 
sollen. Es sind dies insbesondere: 
Ehrenamtlicher Erster, zweiter oder dritter 
Bürgermeister, Gemeinderatsmitglied, stell-
vertretender Landrat, Kreisrat, Bezirks-
tagspräsident, stellvertretender Bezirkstags-
präsident, Bezirksrat, Mitglied des Euro-
päischen Parlaments, des Bundestags, des 
Landtags.

 Dreifach aufzuführende sich bewerbende 
Personen erscheinen auf dem Stimmzettel 
vor den zweifach aufzuführenden und diese 
vor den übrigen sich bewerbenden Per-
sonen.

8.7 Die sich bewerbende Person muss erklären, 
dass sie der Aufnahme ihres Namens in den 
Wahlvorschlag zustimmt und dass sie bei 
Wahlen für ein gleichartiges Amt, die am sel-
ben Tag stattfi nden, nur in einem Wahlkreis 
aufgestellt wird. Wird eine mehrfache Auf-
stellung festgestellt, hat die sich bewerben-
de Person dem Wahlleiter nach Aufforde-
rung mitzuteilen, welche Bewerbung gelten 
soll. Unterlässt sie diese Mitteilung oder wi-
dersprechen sich die Mitteilungen, sind die 
Bewerbungen für ungültig zu erklären.

 Die sich bewerbende Person muss außer-
dem erklären, dass sie nicht von der Wähl-
barkeit ausgeschlossen ist.

8.8 Ein Wahlvorschlag zur Wahl des Kreistags 
und des Landrats muss für die sich bewer-
benden Personen eine gemeindliche Be-
scheinigung über die Wählbarkeit und eine 
Bescheinigung über das Nichtvorliegen von 
Ausschlussgründen für die Wählbarkeit ent-
halten (Nr. 47.4 GLKrWBek).

 Das Gleiche gilt für Ersatzleute.

8.9 Der Beauftragte und seine Stellvertretung 
(Nr. 8.4) sowie die Unterzeichner der 
Wahlvorschläge (Nr. 9) haben eine 
Wahlrechtsbescheinigung vorzulegen.
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12. Zurücknahme von Wahlvorschlägen

 Die Zurücknahme der Wahlvorschläge im 
Ganzen ist nur bis zum 23. Januar 2014 (52. 
Tag vor dem Wahltag), 18:00 Uhr, zulässig. 
Über die Zurücknahme von Wahlvorschlägen 
im Ganzen beschließen die Wahlvorschlags-
träger in gleicher Weise wie über die Auf-
stellung der Wahlvorschläge. Der Beauf-
tragte kann durch die Aufstellungsver-
sammlung verpfl ichtet werden, unter be-
stimmten Voraussetzungen den Wahlvor-
schlag zurückzunehmen.

Starnberg, 09.12.2013

GERHARD HERTLEIN, Landkreiswahlleiter

◆ Rechtsverordnung zur Änderung des Gebie-

tes der Gemeinde Gauting und der Gemeinde 

Krailling, Landkreis Starnberg vom 09.12.2013

Auf Grund von Art. 11 und 12 der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Bayern erlässt das Landrats-
amt Starnberg folgende Rechtsverordnung:

§ 1

(1) Aus der Gemeinde Krailling, Gemarkung 
Frohnloh wird das Flurstück Nr. 117/3 mit einer 
Fläche von 4.845 m² ausgegliedert und in die 
Gemeinde und Gemarkung Gauting eingeglie-
dert.

(2) Aus der Gemeinde und Gemarkung Gauting 
werden nachfolgend genannte Flurstücke mit ei-
ner Gesamtfl äche von 3729 m² ausgegliedert 
und in die Gemeinde und Gemarkung Krailling 
eingegliedert:.

Flurstück Nr. 1739/5 mit einer Fläche von 589 m²
Flurstück Nr. 1739/6 mit einer Fläche von 1677 m²
Flurstück Nr. 1741/1 mit einer Fläche von 1408 m²
Flurstück Nr. 1744/1 mit einer Fläche von 46 m²
Flurstück Nr. 1976 mit einer Fläche von 9 m²

§ 2

Das Umgliederungsgebiet ist in dem Fortfüh-
rungsnachweis Nr. 4182 der Gemarkung Gauting 
sowie dem Fortführungsnachweis Nr. 1234 der 
Gemarkung Krailling des Vermessungsamtes 
Landsberg am Lech, Außenstelle Starnberg ausge-
wiesen. Die Fortführungsnachweise liegen bei 
dem genannten Vermessungsamt aus und können 
von jedermann eingesehen werden.

§ 3

Im Umgliederungsgebiet tritt das Recht der abge-
benden Gebietskörperschaft außer Kraft und das 
Recht der aufnehmenden Gebietskörperschaft in 
Kraft.

§ 4

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2014 in Kraft.

Starnberg, 09.12.2013

LANDRATSAMT STARNBERG
KARL ROTH, Landrat

Landratsamt Starnberg – Karl Roth, Landrat

Bekanntmachungen der Stadt Starnberg

◆ 48. Änderung des Flächennutzungsplans

Am Wiesengrund / Oberer Seeweg, Gemarkung 

Söcking; Fassung des Änderungsbeschlusses; 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit an 

der Bauleitplanung

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21.10.2013 
beschlossen, den Flächennutzungsplan zu ändern, 
was hiermit ortsüblich bekannt gemacht wird
(§ 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches). Zugleich wurde 
der Flächennutzungsplan-Entwurf mit Fassungs-
datum vom 10.10.2013 gebilligt.

Gemäß § 3 Absatz 1 des Baugesetzbuches kann 
sich die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele, 
Zwecke und die voraussichtlichen Auswirkungen 
der Planung unterrichten. Dazu liegen die Plan-
unterlagen in der Zeit 

vom 19.12.2013 bis einschließlich 21.01.2014

bei der Stadt Starnberg  -Stadtbauamt-, 

Vogelanger 2, Zimmer 306,

während der allgemeinen Dienststunden montags 
bis freitags von 08.00 bis 12.00 Uhr und donners-
tags von 15.00 bis 18.00 Uhr zu jedermanns Ein-
sicht und Erörterung aus. 
In Ausnahmefällen kann der Flächennutzungsplan 
nach Terminvereinbarung auch außerhalb dieser 
Dienststunden eingesehen werden.
Ebenso besteht innerhalb der vorstehenden Frist 
die Gelegenheit zur Äußerung und Abgabe von 
schriftlichen Stellungnahmen.

Starnberg, 12.12.2013

Stadt Starnberg – F. Pfaffi nger, 1. Bürgermeister

◆ Bebauungsplan Nr. 8023, 4. Änderung für 

das Gebiet der Prinz-Karl-Straße, betreffend das 

Grundstück Fl.Nr. 94/18, Gemarkung Söcking, 

als Bebauungsplan der Innenentwicklung im 

beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a des

Baugesetzbuches; Fassung des Änderungs-

beschlusses; Beteiligung der Öffentlichkeit an 

der Bauleitplanung

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 25.06.2012 
beschlossen, den Bebauungsplan zu ändern, was 
hiermit ortsüblich bekannt gemacht wird (§ 2 Abs. 1
des Baugesetzbuches).

Der in der Sitzung des Bau- und Umweltaus-
schusses am 21.11.2013 gebilligte Bebauungsplan-
Entwurf mit gleichlautendem Fassungsdatum liegt 
nun zusammen mit der Begründung gemäß § 3
Abs. 2 des Baugesetzbuches in der Zeit 

vom 30.12.2013 bis einschließlich 31.01.2014

bei der Stadt Starnberg  -Stadtbauamt-, 

Vogelanger 2, Zimmer 306,

während der allgemeinen Dienststunden montags 
bis freitags von 08.00 bis 12.00 Uhr und donners-
tags von 15.00 bis 18.00 Uhr zu jedermanns Ein-
sicht öffentlich aus. 
In Ausnahmefällen kann der Bebauungsplan nach 
Terminvereinbarung auch außerhalb dieser Dienst-
stunden eingesehen werden.

Während dieser Auslegungsfrist können Stellung-
nahmen abgegeben werden.

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
können bei der Beschlussfassung über den Bebau-
ungsplan unberücksichtigt bleiben. 
Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichts-
ordnung ist unzulässig, wenn mit ihm nur Ein-
wendungen geltend gemacht werden, die vom 
Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder 
verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten 
geltend gemacht werden können.

Die Durchführung einer Umweltprüfung ist nicht 
erforderlich.

Starnberg, 12.12.2013

Stadt Starnberg – F. Pfaffi nger, 1. Bürgermeister

Bekanntmachungen der Gemeinde Gilching

◆ 2. Berichtigung des Flächennutzungsplanes 

(Fassung vom 25.10.2005) im Rahmen der Auf-

stellung des Bebauungsplanes „Ehemaliges 

Raiffeisenlagerhaus – Altenpfl egeheim“ für den

Bereich Ecke Weßlinger Straße u. Römerstraße

 für die Fl.Nrn. 31/2, 34, 34/1, 204/19, 204/22, 

204 Tfl . und 1389 Tfl ., Gemarkung Gilching; 

Beschluss zur Berichtigung i.S.v. § 13a Abs. 2 

Nr. 2, 3. Halbsatz BauGB

Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan 
„Ehemaliges Raiffeisenlagerhaus – Altenpfl ege-
heim“ für den Bereich Ecke Weßlinger Straße und 
Römerstraße für die Fl.Nrn. 31/2, 34, 34/1, 
204/19, 204/22, 204 Tfl . und 1389 Tfl ., 
Gemarkung Gilching wurde im Haupt- und Bau-
ausschuss am 14.10.2013 gefasst. Der Bebau-
ungsplan wurde als Plan der Innenentwicklung 
gem. § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren 
aufgestellt und trat mit Bekanntmachung des 
Satzungsbeschlusses im gemeindlichen Amtsblatt 
am 30.10.2013 in Kraft.

Gem. § 13a Abs. 2 Nr. 2, 3. Halbsatz BauGB ist 
der Flächennutzungsplan im Wege der Be-
richtigung anzupassen. Der Gemeinderat hat nach 
Abschluss des Bebauungsplanaufstellungsver-
fahrens in seiner Sitzung vom 10.12.2013 die
2. Berichtigung des Flächennutzungsplanes für 
den Bereich des Bebauungsplanes beschlossen, 
was hiermit bekanntgemacht wird.

Die 2. Berichtigung des Flächennutzungsplanes 
(einschl. Dokumentation zum Verfahren) liegt ab 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im

Bauamt der Gemeinde Gilching,

Rudolf-Diesel-Straße 5/I. OG, Zimmer 3,

während der allgemeinen Dienststunden öffentlich 
aus und kann dort eingesehen werden.

Die 2. Berichtigung des Flächennutzungsplanes 
tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft.

Gilching, 11.12.2013

Gemeinde Gilching – Manfred Walter, 1. Bürgermeister

◆ Widmung öffentlicher Verkehrsfl ächen

Folgende Straße/Teilfl ächen werden nach Art. 6 
Abs. 1 i.V.m. Art. 46 Nr. 2 BayStrWG als Orts-
straße gewidmet:

Kleinfeldstraße
bestehend aus: Fl.Nr. 665/10 tlw., 664/8, 353/18,
353/19 tlw., 358/5, 353/17 tlw., 664/6,
665/9, 665/11, 646/2, 358/3 tlw., 665/13

Anfangspunkt: Einmündung zw. Kleinfeldstr. 9b
und Am Waldhang 1

Endpunkt: Einmündung Hauptstraße
Länge: 363 m

Die Verfügung ist zum 03.01.2014  vorgesehen.

Die Widmungsverfügung - sowie deren Lageplan 
hierzu - kann während der allgemeinen Dienst-
stunden bei der Gemeinde Gilching im Bauamt, 
Rudolf-Diesel-Str. 5 in 82205 Gilching,
Zimmer-Nr. 5 in der Zeit vom 19.12.2013 bis ein-
schließlich 31.01.2014 eingesehen werden.

Gilching, 11.12.2013

Gemeinde Gilching – Manfred Walter, 1. Bürgermeister

9. Unterzeichnung der Wahlvorschläge

 Jeder Wahlvorschlag muss von zehn Wahl-
berechtigten unterschrieben sein, die am
03. Februar 2014 (41. Tag vor dem Wahltag) 
wahlberechtigt sind. Die Unterzeichnung 
durch sich bewerbende Personen oder 
Ersatzleute eines Wahlvorschlags ist unzu-
lässig. Die Unterschriften auf dem Wahlvor-
schlag müssen eigenhändig geleistet wer-
den. Die Unterzeichner müssen Familien-
name, Vorname und Anschrift angeben und 
im Landkreis wahlberechtigt sein. Jeder 
Wahlberechtigte darf nur einen Wahlvor-
schlag unterzeichnen. Die Zurückziehung ein-
zelner Unterschriften, der Verlust des Wahl-
rechts oder der Tod der Unterzeichner des 
Wahlvorschlags berührt die Gültigkeit des 
Wahlvorschlags nicht.

10. Unterstützungslisten für Wahlvorschläge

10.1 Wahlvorschläge von neuen Wahlvorschlags-
trägern müssen nicht nur von zehn Wahl-
berechtigten unterschrieben werden, son-
dern zusätzlich von mindestens 385 Wahl-
berechtigten durch Unterschrift in Listen, die 
bei der Gemeinde/Stadt oder bei der Ver-
waltungsgemeinschaft aufl iegen, unterstützt 
werden. Neue Wahlvorschlagsträger sind 
Parteien und Wählergruppen, die im Kreistag 
seit dessen letzter Wahl nicht aufgrund ei-
nes eigenen Wahlvorschlags ununterbrochen 
bis zum 90. Tag vor dem Wahltag vertreten 
waren; sie benötigen allerdings dann keine 
zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, 
wenn sie bei der letzten Landtagswahl oder 
bei der letzten Europawahl mindestens fünf 
v. H. der im Land insgesamt abgegebenen 
gültigen Stimmen oder bei der letzten 
Bundestagswahl mindestens fünf v. H. der 
im Land abgegebenen gültigen Zweit-
stimmen erhalten haben. Maßgeblich sind 
die vom Landeswahlleiter früher als drei 
Monate vor dem Wahltag bekannt gemach-
ten Ergebnisse. Ein gemeinsamer Wahl-
vorschlag bedarf keiner zusätzlichen Unter-
stützungsunterschriften, wenn dessen 
Wahlvorschlagsträger in ihrer Gesamtheit im 
Kreistag seit dessen letzter Wahl aufgrund 
des gleichen gemeinsamen Wahlvorschlags 
bis zum 90. Tag vor dem Wahltag vertreten 
waren oder wenn mindestens einer der be-
teiligten Wahlvorschlagsträger keine zusätzli-
chen Unterstützungsunterschriften benötigt.

10.2 In die Unterstützungsliste dürfen sich nicht 
eintragen:

– die in einem Wahlvorschlag aufgeführten 
sich bewerbenden Personen und Ersatz-
leute,

– Wahlberechtigte, die sich in eine andere 
Unterstützungsliste eingetragen haben,

– Wahlberechtigte, die einen Wahlvorschlag 
unterzeichnet haben.

10.3 Während der Eintragungszeiten ist in dem 
Gebäude, in dem sich der Eintragungsraum 
befi ndet, sowie unmittelbar vor dem Zugang 
zu dem Gebäude jede Behinderung oder er-
hebliche Belästigung der sich Eintragenden 
verboten.

10.4 Die Zurücknahme gültiger Unterschriften ist 
wirkungslos.

10.5 Die Einzelheiten über die Eintragungsfristen, 
die Eintragungsräume, die Öffnungszeiten 
und die Ausstellung von Eintragungs-
scheinen an kranke und körperlich behinder-
te Personen werden von der Gemeinde/
Stadt gesondert bekannt gemacht.

11. Listenverbindungen bei der Kreistagswahl

 Die Verbindung von Wahlvorschlägen 
(Listenverbindung) ist in Aufstellungsver-
sammlungen in geheimer Abstimmung zu 
beschließen. Ein Wahlvorschlagsträger darf 
sich nur an einer Listenverbindung beteili-
gen. Innerhalb einer Listenverbindung muss 
jeder Wahlvorschlagsträger die Verbindung 
mit allen übrigen beteiligten Wahlvorschlags-
trägern eingehen. Das Eingehen, die Ände-
rung oder die Aufhebung einer Listenverbin-
dung kann bis 03. Februar 2014 (41. Tag vor 
dem Wahltag), 18:00 Uhr, mitgeteilt werden. 
Die Änderung oder Aufhebung einer Listen-
verbindung kann nur gemeinsam erfolgen.

 Bei der Landratswahl ist eine Verbindung 
von Wahlvorschlägen unzulässig (siehe je-
doch Nr. 6.5).

Buslinien
947 und 949

Die Buslinien 947 und 949 ermöglichen es 
Arbeitnehmern, Kunden und Gästen die Gewerbe-
gebiete Gilching Süd, Oberpfaffenhofen sowie 
Technologie Park bequem mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln zu erreichen. 
Die Linie 947 ist mit den S-Bahnhaltestellen 
Neugilching und Weßling, die Linie 949 mit 
Gauting, Gilching-Argelsried und Neugilching 
 verbunden. Nutzen Sie dieses attraktive Angebot!

Telefon  08151 148 - 277
www.lk-starnberg.de / verkehrsmittel

Landratsamt Starnberg
Strandbadstraße 2 • 82319 Starnberg
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